
Erstattung nach § 3 Abs. 1 Satz 4 

AufnG RP für das

X. Kalenderhalbjahr 20XX

Nachname des/ der Asylbegehrenden Vorname des/ der Asylbegehrenden Geburtsdatum Verteilnummer Beginn der 

Aufwendungserstattung 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

AufnG (regelmäßig Tag der 

Ankunft in der Kommune) - 

Datum (Monat/Jahr) 

Wegfall der Erstattungsvoraussetzung 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AufnG - Datum 

(Monat/Jahr) 

Erstattungsgrund oder Wegfall der 

Erstattungsvoraussetzung nach 

§ 3 Abs. 1 AufnG (bitte Ziff. 

eintragen):                                  

10 - Erstentscheidung des BAMF

11 - Rücknahme Asylantrag

12 - Umverteilung/ Wegzug

13 - unbekannt verzogen

14 - Tod

15 - temporäre Arbeitsaufnahme

16 - sonstige Gründe für Wegfall

20 - Person im laufenden Bezug
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Nr. 49
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Nr. 56

Nr. 57



Anzahl der Monate, in denen 

AsylbLG-Leistungen innerhalb des 

geltend gemachten 

Kalenderhalbjahres an den/die 

Betreffende geleistet wurden

Erstattungsfähige 

Abrechnungsmonate im aktuellen 

Abrechnungszeitraum

Beachten Sie: Der (letzte) Monat, in 

dem die Erstattungsvoraussetzung 

wegfällt, wird nach § 3 Abs. 1 Satz 3, 

2. Hs. AufnG RP nicht erstattet (zu 

Ausnahmen siehe RS vom 7.3.2016 - 

Ziffer 2.2.2.)
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